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B. Wissenschaftliche Mitteilungen.
(Separatabdruck aus der ,Zeitschrift fiir schweiz, Statistik®, Jahrginge 1908 und 1909.)

Die infernationalen Formularentwiirie
fiir die Rechnungslegung
der privaten Versicherungsunternehmungen.

Von Friedrich Trefzer.

Die vorliegenden neuen Formulare fiiv die jihr-
liche Rechnungslegung der privaten Versicherungs-
unternchmungen an die Aufsichtsbehorden wurden als
Entwiirfe von der Schweiz, Deutsehland und Osterreich-
Ungarn vereinbart. Da in Ungarn eine aktive Staats-
aufsicht noch nicht eingefiihrt ist, so ist die Beteiligung
dieses Staates vorliufig noch ad referendum aufzufassen.
Weitere Staaten, namentlich Italien, Frankreich und
die nordischen Linder, sind eingeladen, sich auf Grund
dieser Intwiirfe an einer fiis kommende Jahr in Aus-
sicht genommenen Konferenz zu beteiligen. Der prak-
tiscl
Inzwischen sind die Formulare auf das Vurla,nggn der
den beteiligten Gesellschaften und der Offent-

16 .Erf()ig dieser Konferenz muss abgewartet werden.

Schweiz
lichkeit zur Kritik iibergeben worden.
. ; . : _

Unserer Vercinigung ist damit ebenfalls Gelegenheit

zu niitzlicher Priifung gegeben, und es ist der Zweck
i . : i 31 n: it ' or-
dieses Referates, die Diskussion einzuleiten. l‘)en o
mularen sind “}Grliiuternd(‘ Bemerkungen® beigegeben

)
&



und die Formulare selbst enthalten zahlreiche Hinweise!),
[ch kann mich also auf eine allgemeine Orientierung
beschrinken.

Bei der Beurteilung des Intwurfes moge vor allem
beachtet werden, dass er das Ergebnis einer Vercin-
barung, ein Kompromiss, ist, ein Versuch, unter den
verschiedenen gesetzlichen Vorschriften, welche ja durch
die Yereinbarung nicht abgeiindert werden konnen, und
den oft divergicrenden Auffassungen von der Staats-
aufsicht und ihrer Allfga!)e, cinigende (tesichtspunkte
aufzustellen.  Yon diesem Besteeben waren die Ver-
handlungen zwischen den Vertretern der drei Linder
so sehr beherrscht, dass die Riicksicht auf die Kinheit
des Werkes zuriicktreten musste. Auf freien Baugrund
musste also verzichtet werden. Die Vorlage bildet aber
den Beweis, dass es moglich geworden, trotz allen diesen
Schwierigkeiten doch zu einer Rinigung zu gelangen.
Man wird freilich schon aus den Erliuterungen ent-
nehmen, dass auch wichtige Yorbehalte, insbesondere
von deutscher Seite aus, den Wert der Vereinbarung
noch beeintriichtigen, Man darf aber erwarten, dass
diese Vorbehalte im Laufe der Zeit dahinfallen werden.

Die Vereinbarung erstreckt sich nur auf das all-
gemeine (leschiift. Den einzelnon Behorden ist vor-
behalten, fiir das inlindische Gteschiift, soweit dic An-
gaben in dem Formulare Iis, Ubersicht des diquten
Liebensversicherungsgeschiifts nach Lindern und ,Drzu--
stellung des Riickversicherungsgeschiifts, dann in Hs,
Usb, S5 nicht geniigen, weitere Fragen und Schemata
aufzustellen. Auch die Schweiz diirfte, wie bisher,

) Diese ,Erlauternden Bemerkungen® und der Text der
Formulare folgen als Anhang. Unvermeidliche Wiederholungen
wolle man entschuldigen.



ausser allgemeinen lragen {iber die Technik noch
besondere Angaben iitber den Versicherungshestand in
der Schweiz verlangen.

Als inlindisches Gesehift sind — fir die Aufstel-
lung dieser statistischen Formulare - die im Inlande

abgeschlossenen Vertrige anzusehen., Diese statistische
Definition stimmt fatalerweise nicht dberall mit der
gesetzlichen iiberein. Selbstverstindlich wiire die Her-
stellung der Identitit zwischen dem gesetzlichen und
<tatistischen  Begriffe des inliandischen  Geschiifts  in
hohem Grade wiinsechenswert. Mit Recht wird von der
[Kritik hervorgehoben, dass die Nichtiibereinstimmung
beider Begriffe Verwirrung und Iretiimer veranlassen
miisse.

Die Formulare.

Schon in seiner fussern Form erinnert das Formu-
lavium an das schweizervische Vorbild, bei dem  die
verschicdenen  Versicherungszweige durch  besondere
IFarben kenntlich gemacht sind.  Die IHaftpflichtver-
sicherung, fiir die bisher besondere Formulare nicht
bestanden, wurde ihrer eigenartigen Stellung wegen
yon der Unfallversicherung ganz losgetrennt. Auf der
andern Seite wurden siimtliche Sachversicherungszweige
in einer Formulargruppe vereinigt. s werden also
vier Gruppen — Lebens-, Unfall-, HafttpHicht-, Sach-
versicherung, gegeniiber den bisherigen neun Gruppen
der Schweiz — unterschieden. Im Rechnungsabschlusse
der Sachversicherung sind die acht wichtigsten Zweige
besonders aufgefiihrt. Fiir die Riickversicherung, welche
in Deutschland der Aufsicht nicht untersteht '), wurden
keine Formulare aufgestellt.  Von den vier Gruppen

1) Inzwischen ist auch diese Ausnahme dahingefallen,
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enthiilt die Lebensversicherung zehn, die Unfallver-
sicherung sechs, die Haftpflichtversicherung fiinf, die
Sachversicherung fiinf, Total 26 Formulare. Ausserdem
warde cin  Bilanzformular B, fiiv Unternehmungen,
dic mehrere der erwithnten vier Gruppen gemeinsam
betreiben, aufgestellt. In diesem Falle ist dic Jahres-
rechnung entsprechend den fiir die betreffenden Gruppen
vorgesehenen Formularen zu gestalten und die Trennung
der Posten nach Zweigen so weit durchzufihren, als
sie buchmiissig moglich ist.

Schliesslich wurden noch vier Detailanlagen zu
den Aktiven vereinbart: Anlage A. Liegenschaften,
B. Hypotheken, C. Wertpapiere und D. Darlehen auf
Wertpapiere., Im ganzen erhalten wir damit 31 Tor-
mulare.

Wir begegnen also immerhin einer Reihe newer
Aufstellungen, welche sich auf Grund der Erfahrungen
als wiinschenswert erwiesen hatten, wihrend andere
dahingefallen sind.

Deutsehland und Osterreich verlangen noch Aus-
ziige des gedruckten Geschiiftsberichts zur Mitteilung
an die Versicherten. Zwischen diesen beiden Staaten.
wurden auch hieriiber Vereinbarungen getroffen. Die
Schweiz begniigt sich vorderhand mit der Forderung,
dass die Bilanz im ,Handelsamtsblatt zu verdtfent-
lichen sei. |

Bei der Betrachtung der einzelnen Formulare darf
ich mich wohl auf diejenigen der Lebensversicherung
beschriinken. Da ferner die allgemeine Kinrichtung
der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz dem
seit mehr denn 20 Jahren bekannten schweizerischen
Formular entspricht, das ja, als erstes, auch fiir die
beiden andern Staaten vorbildlich gewesen ist, so werde
ich nur die wichtigeren Anderungen beriihren.



Formular L. Gewinn- und Verlustrechnung. Deutsch-
land hat die Einfithrung der Riickversicherung in die
(towinn- und Verlustrechnung wieder aufgegeben. Bei
den beiden andern Staaten war sie von jeher ausge-
schaltet gewesen. Is wurde also vereinbart, die Riick-
versicherungsanteile vor der Linie abzusetzen. Doch
sprechen auch fiir die bisherige deutsche Darstellungs-
weise gewichtigc Grritnde.

Pos. AL Ubertriige aus dem Vorjahre. Bei Zifter 2,
Primienreserve, sind alle rechnungsmiissigen  Riick-
stellungen aus der Primieneinnahme einzuschliessen.
Ziffer 5, Gewinnreserve, und 6, Sonstige Reserven, sind
je in einer Zahl vorzutragen. Bestand und Bewegung
der einzelnen Reserven sind in besonderen Formularen,
I3 (Gewinnverteilung und Bewegung der Gewinnreserve
der Versicherten) und Lo (Ubersicht iiber die sonstigen
Reserven und Riicklagen), nachzuweisen, wodurch eine
lintlastung des Gewinn- und Verlustkontos erzielt wird.

An der bisherigen Unterteilung der Primienein-
nahme, Pos. A I, nach Versicherungsarten ist fest-
gehalten worden, desgleichen bei den Zahlungen und
Riickstellungen fiir Versicherungsfiille und den Priimien-
reserven. lIis war beantragt worden, zum Zwecke einer
ationelleren YVergleichung der Unkosten, iiber die in
[ schr eingehend gefragt wird, ein besonderes For-
mular zu erstellen, in welehem die Primieneinnahme
zerlegt wird nach den im Rechnungsjahr abgeschlossenen
Versicherungen mit cinmaliger resp. jihrlicher Primie
and den frither abgeschlossenen Versicherungen. Infolge
des WViderstamh:Q des cinen Staates musste man sich
mit einer Angliederung an [formular Li¢ begniigen, wo
aus den in Spalten 15 und 16 einzutragenden Zahlen
die Auskunft zum Teil, aber immerhin in hinreichender

Weise, gegeben wird.



Kine gemeinsame Definition der Primieneinnahme
in bezug auf die Behandlung der gestundeten Priimien
konnte nicht aufgestellt werden, da in Osterreich die
Aufnahme der gestundeten Primien in die Aktiven
nicht zuliissig ist. Ks empfiehlt sich, zu priifen, ob
dieser osterrveichische Standpunkt nicht allgemein an-
nchmbar wiire.

Pos. ALV. Kapitalertrige. Ich mache auf die
grossere Detaillierung  dieses  Einnahmepostens  aut-
merksam. Is ist in der Tat von Wert, wenigstens bei
der Lebensversicherung, dic Eirtragsverhiltnisse  der
wichtigsten Anlagearten zu kennen, daher gesonderte
Angabe des” Zinses aus Iypotheken, Wertpapieren,
Liegenschaften, Policedarlehen und des Ertrages der
kurzfristigen Anlagen. Eine iihnliche Gliederung findet
sich auch bei Pos. B VII, Abschreibungen, vorgesehen.
Passivzinsen  crscheinen unter B XIIL der Ausgaben.

Pos. BIV. Auch fiir die Gewinnverteilung ist, im
Anschlusse an das Formular Tis, iiber den Stand und
die Bewegung der Gewinnrescrven eine Ubersicht
vorgeschlagen, welche, nach Gewinnplinen getrennt,
zeigen soll, wie der fillige Gewinn verrechnet wurde.
Beispielsweise erscheint in Rubrik 13 der als konstante
oder steigende Dividende ausbezahlte, in Rubrik 14
der als Bonus oder zur Amortisation kiinftiger Primicn
verrechnete Glewinn,  Der letstere figuriert weiter in
den Einnahmen, A II, und in der Primienreserve, B IX
und X.

Pos. B VL. Verwaltungshkosten. Diese sind in der
Gewinn- und Verlustrechnung und weiter in Formular
Lis zu zergliedern. Die nach dem bisherigen schweize-
vischen Formular zu gebende Auskunft war unzuling-
lich. Fraglich bleibt, ob die neue Gliederung auch in
bezug auf die Riickversicherung durchfithrbar sein wird.



Auf dem Formular Lis sind auch die Verteilungs-
massstiibe, Verteilungssiitze und andere Einzelheiten
der Gewinnsysteme mitzuteilen.

Pos. B IX und X. Primienrescrven und ~itbertriige
fiir selbst abgeschlossene und iibernommene Versiche-
rungen sind sowohl in der Gewinn- und Verlustrechnung
als auch in der Bilanz getrennte Posten. Die Meinung
war vorherrschend, dass diese Trennung der innern
Notwendiglkeit entbehre, dass die l':‘l)nrh‘:'ig() vielmehr
oinen integrierenden Bestandteil der Primienreserven
bilden. Man musste jedoch, mit Riicksicht auf die in
Deutschland gefillten Urteile betreffend  die PHicht
our Hinterlegung der Ubertriigc, an der Trennung
festhalten. In das Gewinn- und Yerlustkonto sind somit
einzustellen die Priimienveserven und Priimientibertriige
fiir das auf ecigene Rechnung ibernommenc direkte
und indirekte Geschiift, und zwar alle rechnungsmiissigen
Riickstellungen aus der Priimie. Die Anteile der Riick-
versicherer sind vor der Linie abzuzichen. Anders im
o, zu dem wir nun iibergehen. IHier
muss der deutschen Vorschrift des § 58 des DPrivat-

Bilanzformular, 1.is

versicherungsgesetzes von 1901 Rechnung  getragen
werden,  Diese Vorschrift verlangt, dass die Gesell-
schaften auch fiiv die in Riickversicherung gegebenen
Summen die Reserven selbst berechnen, autbewahren
and verwalten. Infolgedessen ist die in der Gewinn-
and  Verlustrechnung ausgewliesene  Priimienreserve
von derjenigen, die in der DBilanz figuriert, ver-
' . T : . 1 v dqaaiv
sehieden. Die Nachweisungen in B ILL der Passiven,
vor der Linie, sollen die Verbindung zwischen beiden
Reserven bilden. Man muss-daher, um den Reserve-
hetrzig su erhalten, den die Gesellschaft verwaltet und
. . ; Primi POQOTY Kl 2
in Hinden hat, zu der Primienrescrve des Gewinn-

und Verlustkontos, welche exklusive Riickversicherung
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verstanden ist, hinzufiigen die in eigener Verwaltung
zuriickbehaltene Reserve der in Riickversicherung ge-
gebenen Anteile des direkten Geschiifts; dagegen muss
abgezogen werden der Reservebetrag, den von den
libernommenen Riickversicherungen der Gesellschaft
der Erstversicherer in seinen Hinden behalten hatte,
ausgenommen das, was etwa wieder in Retrozession
gegeben wurde (und was daher schon abgezogen ist).

Die Bilanz wird durch die Einschaltung dieser
Nachweise nicht besonders elegant, doch ist dieser
Schonheitsfehler von untergeordneter Bedeutung.

Die Aktivseite weicht von der des schweizerischen
Pormulares wenig ab. Neu ist die Position fiir eine
gesonderte Angabe der Stiickzinsen auf Wertpapicren
(XII, 1@). Drei Positionen sind ohne Vordruck gelassen,
und es ist der Inhalt in den I'ussnoten angedeutet, da
man, mit den Vorschriften des Osterreichischen Regulativs
rechnen musste, die keine gestundeten Priamien unter
den Aktiven dulden und fiir die Uberlebensassoziationen
vollstiindige Vermogenstrennung verlangen (vergl. § 38,
Ziffer 13, des osterreichischen Reglementes von 1896),
Mir die Schweiz kamen hier noch die in den andern
Staaten kaum bekannten Anlagen in Nutzniessungen
und in nacktem Higentum in Betracht. In dieser Be-
ziehung war die Einheit nicht zu erreichen.

Zu vier wichtigen Anlagearten sind eingehenderc
Nachweisungen zur Bilanz vorgeschlagen:

Nachweisung A. Nachweisung der Grundstiicke,
ihre Bewegung und ihre Ertragsverhiltnisse. Die Be-
antwortung diirfte keine Schwierigkeiten bieten. '

Nachweisung B. Hypotheken. Fiir die Schweiz ein
neues Formular. s sei hier auf pag. 3 der ,Erliu-
ternden Bemerkungen* verwiesen. Es wird vorgeschen,
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nur die Bintragung der alljihrlichen Anderungen zu
verlangen.

. Nachweisung C. Neu, gegeniiber dem Wertschrif-
tonschema der Schweiz, treten hinzu die Spalten be-
treffend den Bestand und die Bewegung der Papiere,
den Anschaffungswert und den Zinsentermin. Man
wird auch diese Erweiterungen nicht als unnotig be-
zeichnen diirfen.

Nachweisung D erscheint als eine FKrginzung zu
Nachweisung C.

Die Bilanzen der in den beteiligten Staaten an-
sissigen Gesellschaften sind  grundsiitzlich nach den
Vorschriften des Heimatstaates zu erstellen. Damit
wiirde von den eben beriihrten kleinen Bilanzver-
schiedenheiten abgesehen — die Aufstellung verschie-
dener Bilanzen ein und derselben Gesellschaft aufhoren.
Fonds, die nicht Eigentum der Gesellschaft sind, wie

etwa selbstiindige Pensionsfonds des Personals, sind
aus der Bilanz wegzulassen.

Eine Anderung der bisherigen schweizerischen
Statistik werden die Formulare Le, Lebensversicherunys-
geschift nach Versicherungsarten, und L, DBewegung
des  Versicherungsbestandes, bewirken. Das jetzige
schweizerische Schema bezog sich auf das Geschiift
in eigner Rechnung. Die neuen Formulare dagegen
beziehen sich auf die Bewegung und den Stand des
direkten, selbst abgeschlossenen Greschifts, inklusive
Riickversicherung.  Ilir diese Anderung sprach die
Erwiigung, dass der Bintluss del.(xgsullscbdft auf die
Qualitit des Geschiiftes nur bei den direkt abge-
schlossenen Versicherungen zum Ausdruck kommen
konne.

Formular Ls, Ubersicht des direkten Lebensversiche-
rungsgeschifts nach Landern, und Darstellung des Riick-
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versicherungsgeschiifts, ist nach den bereits erwiihnten,
tiir das inléindische Gteschiift aufgestellten Grundsiitzen
zu beantworten. Die hier verlangten Zerlegungen, ins-
besondere die Zerlegung der Primienveserve, diirften
heute sowieso durch die Gesetzgebung ocrforderlich
geworden sein.  Dieses Formular besonders weist auf
die Notwendigkeit einer flbereinstimnmng des Begriffes
[nlandsgeschiift in gesetzlicher und in statistischer
Bezichung hin.

Formular L, Nachweisungen zur Bildung der Prédmien-
reserve, nach den bekannten Rekursionsformeln, ist dem
osterreichischen Formularium  entnommen, jedoch in
vereinfachter Form. Is ist kein geschlossenes Schema,
es verlangt nur eine Reihe von Nachweisungen, die
iibrigens nach Bediivfnis bei einzelnen Gresellschaften
noch zu ergiinzen sein werden, zum Zwecke einer
nitherungsweisen Kontrollrechnung unter Beiziehung
der Angaben aus Formular L. An Stelle der Netto-
primie ist eventuell die Inventarpriimie zu setzen und
dementsprechend auch eine Angabe iiber die verfiighar
gewordenen Unkostenanteile der Reserve.

Formular L, Finanzielles Ergebnis aus der Sterb-
lichkeit, bedart wohl keiner weiteren Erliiuterung mehr;
diesc Nachweise werden jetzt schon von den meisten
Gesellschaften im gedruckten Jahresbericht mitgeteilt.
Von weiteren formulierten I'ragen iiber die Sterb-
lichkeit oder iiber die Invalidititserfahrungen hat man
abgesehen; ich verweise auf das in den gedruckten
Erlauterungen Gesagte.

Ubrige Zweige.

Bei den Haftpfichtformularen, welche den Unfall-
formularen genau nachgebildet sind, fallen einzelne
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Positionen, wie die Priimienriickgewiihrversicherung
und die Riickkiufe, weg.

Zweifelhaft mag auch sein, ob die Einstellung des
Deckungskapitals fir laufende Renten bei der Unfall-
versicherung als  Primienreserve den  Verhiiltnissen
entspricht, da es sich viehmehr um eine Schadenreserve
handelt, die allerdings ihnlich bemessen wird wie dice
Rentenreserven bei der Lebensversicherung. Die prin-
zipielle Vereinigung der Priimienreserve mit dem Prii-
mientibertrag wiirde auch bei der Unfallversicherung
die vorhandene Zweideutigkeit beseitigen.

Die Vorteile der Vereinbarung sollen in erster
Linie den berichterstattenden Gesellschaften zu gute
kommen als Arbeitsersparnis, Vereinfachung der Buch-
fiihrung iiber das Gesamtgeschift.  Sie diivfte auch
cinen gewissen Schutz gegen weitergehende Anforde-
rungen einzelner Behorden bilden, wenigstens iiberall
da, wo nicht ausdriicklich ein Mehr vorbehalten ist.

Nachdem cine Reihe von Staaten die aktive Auf-
sicht in den verschiedensten Ausgestaltungen eingefiihrt
hatte, driingte sich doch schr bald die Erkenntnis auf,
dass riieksichtsloses isoliertes Vorgehen des cinzelnen
Staates cine wirksame, nutzbringende Aufsicht gefithr-
den und an Stelle der Sicherheit die Verwirrung bringen
miisse. Durch widersprechende Massnahmen muss auch
die Autoritit der Aufsicht Sehaden leiden.  Die Ver-
siclun'ungsgnmllsuh_u.t'ton aller Liinder sind aber, trotz
aller Vielgestaltigkeit nach aussen, in ihren Grundlagen,
in ihrer Technik, so einheitlich, so gleichartig, dass
auch die Aufsichtsbehorden, wenn sie sich iiber dieses
tochnische Getriebe orientieren  wollen, auf Einheit-
lichkeit hingewiesen werden.  Das vorliegende Werk
ist gewissermassen der erste Sehritt autf dem Wege der
Verstindigung und der gegenseitigen Beriicksichtigung.



Hoffen wir, dass dieser Versuch gelinge und recht
bald segensreiche Friichte ¢ rage; hoffen wir insbesondere,
dass er weiteres Zusammengehen einleite.

Anhang.

Erliiuternde Bemerkungen
zu den Formularen fiir die Rechnungslegung der
privaten Versicherungsunternehmungen.

Die vorliegenden I'ormularentwiirfe fiiv die Rech-
nungslegung der Versicherungsunternehmungen  sind
das vorliufige Iirgebnis wiederholter eingehender Be-
ratungen von Vertretern der mit dem privaten Ver-
sicherungswesen  befassten  Behorden  des  Deutschen
Reichs, Osterreichs, der Schweiz und Ungarns.

Durch die in Aussicht genommene iibereinstim-
mende Einfithrung dieser Formulare in den beteiligten
Staaten soll das Recht der Aufsichtsbehorden, weitere
Erliuterungen zu den Rechnungsergebnissen zu fordern,
nicht cingeschrinkt werden.

Zuniichst war zu der Frage Stellung zu nchmen,
wie die Aufstellung der jihrlichen Bilanz von solchen
(tesellschaften zu bewirken ist, welche ihren Sitz in
einem der beteiligten Staaten haben und in mehreren
Staaten arbeiten. Die Delegierten waren darin einig,
dass cine Unternchmung grundsitzlich nur eine Bilanz
aufstellen kann. KEs wurde daher anerkannt, dass all-
gemein fiir diese eine Bilanz ausschliesslich die gesetz-
lichen Bestimmungen des Heimatstaats massgebend
sein sollen,



[ine weitere wichtige Frage betraf die Rechnungs-
logung von Unternehmungen, welche mehr als einen
Versicherungszweig  betreiben. Es wurde vereinbart,
dass solche Gesellschaften in der Regel nur eine ein-
heitliche Bilanz aufstellen sollen; fiir diese cinheitliche
Bilanz ist cin besonderes Formular (B.) entworfen
worden. Die fiir die Offentlichkeit bestimmte Gewinn-
und Verlustrechnung, welche zusammen mit der Bilanz
den Jahresabsehluss zu bilden hat, soll eine Trennung
der cinzelnen Positionen der Kinnahmen und Ausgaben
nach Versicherungszweigen nur insoweit enthalten, als
diese Trennung nach den Biichern der Unternchmung
moglich ist. Die einheitliche Gewinn- und Verlust-
rechnung wiirde also so zu gestalten secin, dass dic
nach den Geschiiftsbiichern auf die  ecinzelnen Ver-
sicherungszweige entfallenden  Einnahmen und  Aus-
gaben je unter entsprechender Bezeichnung unsaldiert
unter tunlichster Anlehnung der fiir die cinzelnen Ver-
sicherungszweige vorgeschriebenen Formulare (1o, Un,
1y oder 81) zusammengestellt und am Schlusse die
buchmiissig  gemeinsamen Einnahmen und  Ausgaben
hinzugetiigt werden, worauf nur cinmal fiiv die ganze
Rechnung  der Uberschuss oder Fehlbetrag  ermittelt
wird. Eine weitergehende Trennung  dieser gemein-
samen Posten zu fordern, ist den cinzelnen Aufsichts-
hehorden vorbehalten.

n Ubereinstimmung mit der in den meisten Liin-
dern mit entwickeltem Versicherungswesen bestchenden
Praxis soll die Gewinn- und Verlustrechnung fir alle
Versicherungszweige 5o gestaltet werden, dass sl mtliche
Reserven und Riicklagen in jedem Jahre als  Ubertrag
aus dem Vorjahre® mit ihren vollen Betriigen neu ver-
einnahmt und fiir den Schluss des Gesehiiftsjahrs mit den
dann massgebenden Betriigen in Ausgabe gestellt werden.
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Auslindische Gesellschaften sollen fiir ihr gesamtes
Geschiift in Anlehnung an ihre nach den Vorschriften
des Ileimatstaats aufgestellte Bilanz unter Beniitzung
der vereinbarten Formulare Rechnung legen. Jeder
Aufsichtshehdrde steht frei, fiir das, von ihr aus be-
trachtet, inlindische Geschiift gesonderte Angaben zu
verlangen, wobei tunlichst die vercinbarten Formulare
zu Grunde zu legen sind.

Gegebenenfalls wiirden auch inlindische, zugleich
im Auslande titige Unternehmungen dieselben Angaben
iiber ihr inliindisches Geschiift zu machen haben.

Fiir die Aufstellung der statistischen  Iformulare
sindl als inliindische Gesehiifte alle im Inlande, gleich-
viel ob mit ecinem Inlinder oder einem Auslinder,
abgeschlossenen Versicherungsvertriige zu behandeln.

Besondere Formulare wurden aufgestellt fiir:

[. die Lebensversicherung (L),

[I. die Unfallversicherung (U),
I11. die Haftpflichtversicherung (I1),
LV. die Sachversicherung (9).

Dieselben wurden tunlichst nach den gleichen
Gtrundséitzen entworfen.

Fiie die in den meisten Lindern mit Staatsaufsicht
vorgeschricbene Bekanntmachung der Rechnungsergeb-
nisse in den Offentlichen Blittern sollen gewisse Zu-
sammenfassungen einzelner Positionen der Formulare
zuliissig sein.

Fir die Aufstellung der Gewinn- und Verlust-
rechnung gilt im allgemeinen folgendes fiir alle Zweigo :

Ertrige aus ,Nutzniessungen® oder ., nacktem
Kigentume* sollen, soweit sie vorkommen, entweder
unter den .sonstigen Kapitalertriigen® (i IV 6 be-
ziehungsweise Uy, 1 und Sy IV 3 der Kinnahmen)



oder unter den sonstigen Einnahmen (Position VI) er-
scheinen, und zwar fiir sich, wenn die Aufsichtsbehorde
dies vorschreibt.

Als Reinertrag aus Grundbesitz gelten alle Lin-
kiinfte aus [}ingonsclmft(m einsehliesslich des  Miets-
worts der selbstbenutzten Geschiifisritume in eignen Ge-
bivuden.

Bine Aufrechnung der Kursverluste (L, Uy, 1
VILI Ziffer 1 sowie S VIL Ziffer 1 der Ausgaben)
gegen Kursgewinne (V Ziffer 1 der Einnahmen) und
umgekehrt soll nicht stattfinden.

Rescrven tiir schwebende Versicherungsfiille (1L,
U, und I HL Ziffer 1 und S I1 der Ausgaben)
sollen neben den Fillen, in welchen die Zahlungsver-
plichtung noch nicht zweifelfrei foststand, auch fiir
diejenigen Fille nachgewiesen werden, fiir welehe dice
Zahlungen am Schlusse des Jahres noch nicht abge-
hoben waren.

liin  etwaiger Verlustvortrag ist auf besonderer
Zeile unter den sonstigen Ausgaben (L, Uy und I
Position XIII sowie S Position X der Ausgaben)
nachzuweisen.

Die Verteilung eines sich ergebenden Uberschusses
soll unter D der Gewinn- und Verlustrechnung  zur
Darstellung gebracht werden.

vu dem Bilanzformular (B,) wird folgendes be-
merkt:

Die Positionen LIL IV, VI und VII der Aktiya.
worden in den Formularen A bis D¢ nither erliutert.

Fs bleibt vorbehalten, die Ausfiillung der Nach-
weisung B fiir den gesamten vorhandenen Bestand nur
fiir das erste Rechnungsjahr zu fordern oder auch ganz
zu orlassen und fiir die spiteren Jahre nur eine all-
jihrliche Ergiinzung durch Kintragung der Anderungen



zu verlangen. Die Spalte 2 ist fiir Eintragungen durch
die Aufsichtsbehorde bestimmt und soll dazu dienen,
ersichtlich zu machen, ob die aufgefithrten Hypotheken
noch unveriindert bestehen oder ob in der Nachweisung
eines spiiteren Jahres Anderungen vermerkt sind. In
der Nachweisung C sollen dic Wertpapicre nach [Haupt-
gattungen geordnet aufgefithrt werden. Die Ubersicht
soll zugleich dic Bewegung des Bestandes an Wert-
papicren bringen. Die Nachweisungen A, B, ¢ und D
sollen’ auch von solehen Unternehmungen, welche nur
einen Versicherungszweig betreiben, als Anlagen zu
den betreffenden Bilanzformularen (L2, Uz, Hz, Ss)
geliefert werden.

Die zu dem Zweeke der Bestellung von Dienst-
kautionen gegen Verpfindung der Policen und Zahlung
ciner besonderen  Risikopriimic gegebenen  Darlehen
sind unter Position IX der Aktiva einzustellen.

Die Verschiedenheit der gesetzlichen Bestimmungen
bringt es mit sich, dass bei den in einem der betei-
'ligteh Staaten ansiissigen Unternchmungen Bilanzposten
vorkommen, welche fiir andere Staaten keine oder doch
nur cine untergeordnete Bedeutung besitzen, Um dem
nach Moglichkeit bei der Autstellung der Bilanzen
Rechnung tragen zu konnen, sind die Positionen XIIL
XIV und XV der Aktiva und VII und VLI der Passiva
ohne besonderen Yordruck cingerichtet worden. Hierher
gehoren zum Beispiel  fiir Osterreich die . Fonds der
Uberlebensassoziationen  mit  garantiertem und nicht
garantiertem Minimalergebnisse®, yungetilgte Abschluss-
provisionen®, fiir das Deutsche Reich und die Schweiz
die ,gestundeten Priimien®, ferner fir die Schweiz
»Nacktes Kigentum“ und ., Nutzniessungen®,

Ctestundete Priimien sind solche Teile der nach
den versicherungstechnischen Voraussetzungen unteil-
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baren Jahvespriimic fitr das -am Bilanztage laufende
Versicherungsjahr, welehe am  Bilanztage mnach dem
Versicherungsvertrage noch nicht tillig waren, weil in
diesem Vertrage Zahlung der Jahvespriimie in halb-
jihrlichen, vierteljihrlichen oder  monatlichen  Raten
bedungen wurde.

Unter 1T der Passiva soll diejenige Reserve, welche
als oine allgemeine Sicherheit der Gesellschaft nach
Massgabe der gesetzlichen oder statutarischen Bestim-
mungen neben den technisch erforderlichen Reserven
(Priimienreserve, Priimieniibertriige, Schadenreserve,
(tewinnreserve Ww.s. w.) vorhanden ist, cingestellt werden.

Dic in den ecinzelnen Staaten iiber dic Buchung
and Verwaltung der Pramienreserve bestehenden Vor-
schriften sind versehieden.  Deshally ist unter Position
[II der Passiven ecine entsprechende Gliederung  vor-
gesechen worden. Diese Gliederung dient unter anderem
dem Zweceke, die Ableitung der in eigner Verwahrung
und Verwaltung der beriehterstattenden Unternehmung
befindlichen Priimienreserve von dem  (fesamtbetrage
der Priimienreserve fite alle selbstabgeschlossenen und
in Ritckdeckung iibernommenen Versicherungen (nach
Abzug des Anteils der Rickversicherer) - also von
dem in der Gewinn- und Verlustrechnung unter X
dor Ausgaben nachgewicsenen Betrage — erkennen
Z lassen.

Bei der Unfallversicherung und  der Haftpticht-
versicherung handelt es sich um Deckungskapitalien
fiir bewilligte Renten, bei der Unfallversicherung ferner
um Versicherungen mit Primienviickgewithe und um
die lebensliingliche Eiwnbuln.lllllglu(;k?‘- l-lllil _lJu‘mpt-
schiffungliicksversicherung, bei der _l'l_ztf_tpHu:htv.mm.clw-
rung endlich noch um die lebenslingliche Haftpticht-

versicherung.
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Die fiir die einzelnen Zweige bestimmten Reserven
(z. B. die Gewinnreserven der Versicherten) sollen
unter XII (Spezialreserven) nach Versicherungszweigen
getrennt, die allgemeinen Reserven dagegen unter X1
cingestellt werden.

Die Bilanz soll keine Fonds enthalten, welche
nicht im Kigentume der berichterstattenden Gresellschaft
stehen, wie z B. Pensionsfonds fiir Angestellte, wenn
sie einem selbstindigen Rechtstrﬁger gehoren.

Zu den Formularen fiir die einzelnen Versiche-
rungszweige ist folgendes zu bemerken.

Lebensversicherung.
(Formulare L.)

Unter I Ziffer 2 der Rinnahmen soll die volle
rechnungsmiissige  Priimienreserve entsprechend der
Ausgabe des Vorjahrs (IX) fir den gesamten Bestand
an selbst abgeschlossenen und in Riickdeckung iiber-
nommenen Versicherungen, nach Abzug dos ‘Anteils
der Riickversicherer, cingestellt werden. Dabei ist es
gleichgiltig, ob die yvolle rechnungsmissige Priimien-
reserve” sich in Verwahrung der berichterstattenden
(tesellschaft oder einer anderen Unternchmung befindet.
Fiir dic Bemessung des abzusetzenden Anteils der
Ritckversicherer sind ausschliesslich die Bestimmungen
der Riickversicherungsvertriige massgebend. Wenn nach
der in neuerer Zeit vorherrschenden Form der Riick-
versicherungsvertriage bei Lingehung des Riickversiche-
rungsverhiltnisses der an dem Risiko beteiligten Gie-
sellschaft fitr die Todesfallversicherung eine aus Risiko-
primic und Reserveprimie bestehende Riickversicho-
rungspriimic gutgeschricben und ihr am Jahresschlusse
die anteilige Primienveservecrginzung zur Last gelegt
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wird, so soll als abzusetzender Anteil des Riickver-
sicherers die auf den riickversicherten Betrag entfallende
volle rechnungsmiissige Priimienreserve angeschen wer-
den. Wenn dagegen sogenannte reine Risikovertrige
vorliegen, nach denen bei der Kingehung des Riick-
versicherungsverhiltnisses  sogleich eine buchmiissige
Trennung der Bruttoprimie in Risikoprimic und Re-
serveprimie in der Art vorgenommen wird, dass der an
dem Risiko beteiligten Gesellschaft nur dic rechnungs-
miissige Risikopriimic gutgeschrichen wird, withrend die
Reservepriimic iiberhaupt nicht zar Ausgabe gelangt, so
kommt ein abzusetzender Anteil des Riickversicherers
an der Primienreserve nicht in Betracht. Wenn die
Primie in dieser Weise verbueht ist, so sind von der
berichterstattenden Unternchmung bei der Ausfiillung
der statistischen Formulave die entsprechenden Folge-
rungen zu zichen,

Die als Ubertrag aus dem Vorjahr in Kinnahme
und als Priomienveserve fiir den Schluss des Geschiifts-
Jahrs in Ausgabe zu stellenden Betriige brauchen mit
den entsprechenden Positionen  der Bilanz nicht not-
wendig iibereinzustimmen, da die Schlusszahl in Position
[T der Bilanz denjenigen Betrag als , Priimienreserve®
auszuweisen  hat, welcher sieh tatsdchlich in cigner
vV oerwaltung der berichterstattenden Gesellschaft befindet,
Dor zahlenmitssige Zusammenhang, weleher mit Riick-
sicht auf die. geltenden Ritckversicherungsvertriige zwi-
schen  den Positionen [X der Ausgaben und 11 der
Passiva der Bilanz besteht, soll unter [ der Passiva
zur moglichst vollstiindigen Darstellung gelangen.

Die Gowinnreserven der Versicherten (Position 1
Yitter 5 der Kinnahmen) soll unabhiingig von den Divi-
dendenplinen in einer Summe aus der vorjihrigen Bilanz
\'n[-g(\,tmgnn w(\[‘(lt‘ll, dieser Summe Ist l(‘(“g‘li(‘h der



Zuwachs aus dem Uberschusse des Vorjahrs hinzuzu-
tiigen.  Weitere Zufithrungen im  Geschiiftsjahr  (aus
Zinsen w. s. w.) finden in der Inausgabestellung der
Gewinnreserven Beriicksichtigung. '

Als Priimieneinnahme kommt dic Summe der im
(reschiftsjahre filligen Soll-Jahrespriimien (ohne Riick-
sicht auf die Zahlung in Raten) in Betracht, sofern
die Unteilbarkeit der Jahresprimic im Greschiiftsplan,
insbesondere  durch die allgemeinen YVersicherungs-
bedingungen, zum Ausdrucke oehracht ist. Die Unteil-
barkeit der Jahrvespriimic ist namentlich dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Gesellschaft das Recht zusteht,
die bei Bintritt des Versicherungsfalls oder bei vor-
zeitigem Krloschen der Versicherung noch nicht ge-
zahlten Teile (Raten) der Jahvesprimie an ihrer Leistung
zu kiirzen.

Palls dagegen nach den allgemeinen Yersicherungs-
bedingungen, dem sonstigen Geschiiftsplan oder anderen
zwingenden Vorschriften die Ratenpriimic verrvechnet
werden kann, muss auch der Priamiceneinnahme fivr die
Grewinn- und Verlustrechnung das Soll der Ratenpriimie
s Grunde gelegt werden. Die Primiencinnahme soll
ohne irgendwelehe Abziige fitv Dividenden, Provisionen,
Rabatte uw. <. w. erscheinen.

Bei Position 1L Zitfer 1 ¢ der Ausgaben sind auch
dic nicht abgchobenen Rentenbetriige einzustellen.

Die Zuriickstellung nicht abgehobener Gewinn-
anteile erfolgt unter den sonstigen  Reserven  und
Riteklagen.

Als Primieniibertriige sollen grundsitzlich solche
Priimienbetriige  nachgewiesen werden, welehe  am
Schlusse des Greschiiftsjahrs fir Zeiten, dic iiber das-
selbe hinausgehen, bereits in Binnahme nachgewiesen
worden sind. Ob die Priimieniibertriige bei Position X
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aufzufiihren oder in Position IX mitenthalten sind, vichtet
sich nach dem Geschiiftsplane.

Dicjenigen Lebensversicherungsunternehmungen,
deren Gloschiiftsbetrieb die sogenannte kleine Lebens-
versicherung (\-'ulksve|.'sichel'ung, Arbeiter-, Sterbe-
lcassen= U & W Versicherung) ohne drztliche Unter-
suchung oder mit unvollstindiger drztlicher Unter-
suchung in der Art umfasst, dass fiir diesen Versiche-
rungsbetrieb besondere geschiftliche Kinrichtungen und
bosondere, von den sonstigen Geschiiftsgrundsitzen der
Unternehmung wesentlich abweichende allgemeine Ver-
sicherungsbedingungen, Tarife und Provisionssiitze cin-
gofiihrt sind, sollen diesen  Versicherungshetrieh als
einen besonderen Versicherungszweig behandeli. Solehe
Unternchmungen sollen also namentlich fiir die Volks-
versicherung getrennte Angaben iiber alle buchmiissig
trennbaren Kinnahmen und Ausgaben machen.

Uber die im Formular Lig nachzuweisenden Daten
hinaus sollen von den cinzelnen Aufsichtsbehirden nur
hinsichtlich des (vom Standpunkte der Aufsichtsbehorde)
imlindischen Greschiifts weitere Angaben verlangt wer-
den konnen.

Das Formular L zeigt die Trennung des gesamten
divekten  Creschiifts nach  jenen Liindern, welche zur
7eoit an den Verhandlungen beteiligt sind, Falls weitere
[inder sich anschliessen sollten, wiirde eine ent-
sprechende Irweiterung des Formulars ins Auge zu
fassen sein.  Das Riickversicherungsgeschiift soll am
Sehlusse nur sammarisch beriieksichtigt werden.

Aus der Primienveserve am Schlusse des Vorjahes
liisst sich durch Hinzufiigung der vereinnahmten Netto-
priimicn und rechnungsmiissigen Zinsen und durch Ver-
minderung der Summe um die im Laufe des Geschiifts-
jahrs entstchenden rechnungsmiissigen Schadenzahlun-
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gen sowic um die aus der Priimienreserve bei vorzeitigem
Frloschen von Versicherungen frei werdenden Betrige
die Primicnreserve fiir den Schluss des Geschiiftsjahrs
in summarischer Weise angeniihert ableiten. Die fiir
eine solche Niherungsrechnung erforderlichen Daten
soll das Formular Lio liefern.

Das Formular Tio soll nur fiir Kapitalversiche-
rungen auf den Todesfall einerseits (A) und fiir fillige
Rentenversicherungen anderseits (B) aufgestellt werden.
Es wird angenommen, dass weder fiir Rentenversiche-
rungen auf den Todesfall noch fiir Kapitalversicherungen
auf den Lebensfall ein besonders grosses Bediirfnis
nach alljihrlicher Ermittelung des Gewinns oder Ver-
lustes aus der Sterblichkeit besteht. Versicherungen
verbundener Leben werden von den meisten Gesell-
schaften verhiiltnismiissig selten abgeschlossen. Kapital-
versicherungen auf den Liebensfall kommen in der 'Regel
nur in Verbindung mit der Versicherung der Priimien-
riickgewithy fiir den Todesfall in Bet racht; bei dieser
Kombination ist aber cin nennenswertes Sterblichkeits-
risiko nicht vorhanden.

Ein Formular fiir die Bereehnung der Risikopriimie
(als Erginzung des Formulars Iio oder zum Zwecke
der Ermbglichung einer Kontrolle der benutzten Sterb-
lichkeitstafeln) soll nicht cingefiihrt werden. Dagegen
war man der Ansicht, dass die Gesellschaften den
Aufsichtsbehdrden in irgend einer Form alljihrlich iiber
den Verlauf der Sterblichkeit Bericht erstatten miissen.
Es erschien jedoch zur Zeit nicht zweckmiissig, hierfiir
cin Formular vorzuschreiben, und zwar nicht nur wegen
der entgegenstehenden praktischen Schwierigkeiten,
sondern auch, um die eignen wissenschaftlichen Unter-
suchungen der Versicherungstechniker der Gresellschaften
nicht zu hemmen und einzuengen. Notwendig ist da-



gegen neben der Mitteilung der Ergebnisse auch eine
genaue Angabe der Methode, welche von der Gresell-
schaft angewandt wird, um den Nachweis zu liefern,
dass die benutzten Rechnungsgrundlagen (Sterblich-
keitstateln) den tatsichlichen Verhiltnissen noch ent-
sprechen, Der Aufsichtsbehorde kann es dann frei-
vestellt werden, die eine oder andere Methode als

ungeniigend zu beanstanden,

Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung.
(IFormulare U und H.)

Als Reserve fiir schwebende Versicherungsfille
soll bei Invaliditiitsfiilllen derjenige Teil der versicherten
Summe bezichungsweise das Deckungskapital fir die-
jenige Rente eingestellt werden, worauf nach vorliufiger
gewissenhafter Abschiitzung des. Schadens der Ver-
sicherte voraussichtlich Anspruch haben diirfte. Reser-
ven fiir schwebende Versicherungsfiille sollen ausserdem
auch fiir diejenigen Kille nachgewiesen werden,  fiir
welche die Zahlungen am Schlusse des Jahres noch
nicht abgehoben waren. Es sollen somit hier auch die
nicht abgehobenen Rentenbetrige und Priimicenriick-
cewithrbetriige cingestellt werden.

Besondere Nachweisungen iiber die zureichende
Bemessung der vorjihrigen Schadenreserve zu fordern
and fiir die Veroffentlichung der auf die Bewegung
der Schadenreserve beziiglichen wesentlichsten Zahlen
in geeigneter Weise (durch die Jahresberichte der Ge-
llschaften oder durch behdrdliche Bekanntmachungen)
bleibt jeder Aufsichtsbehorde frei-

56
Sorge zu tragen,
vestellt.

Fiir die Primienreserve kommen als Unterabtei-
lungen nur das Deckungskapital fiir laufende Renten™
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und ,Sonstige  Priimienreserven™ in Betracht.  Das
schliesst nicht aus, dass die gesonderte Angabe der
Primiencinnahme und der Primienreserve der Ver-
sicherungen mit Priimienrviickgewithr, der lebensling-
lichen Kisenbahnungliicks- und Dampfschiffungliicks-
versicherungen sowie der lebenslinglichen HaftpHicht-
versicherungen in dem Jahresberichte verlangt wird.

Zu der fiir die Unfallversicherung getroffenen Kin-
teilung in die fiinf hauptsiichlichsten Arten wird bemerkt,
dass man den Gesellschaften cin gewisses lintgegen-
kommen wird zeigen miissen, wenn die verlangten
Angaben fiir das alte Geschiift nicht im vollen Umfange
gemacht werden konnten.

Die Teilung des Haftptlichtversicherungsgeschiifts in
Unterarten wird als sehwer durchfithrbar vorerst nicht
angestrebt,

Sachversicherung.
(Formulave S.)

Fiwr die aaf das niichste Geschiiftsjahr  fallenden
Teile der jihrlichen und einmaligen Primicnzahlungen,
welche frither vielfach als ,Priimienveserve® bezeichnet
wurden, ist im Interesse einer cinheitlichen Benennung
in den Formularen bei allen Versicherungszweigen der
Ausdruck ,Primieniibertrige® gewiihlt worden.

Als Unterabteilungen sind im Rechnungsabschlusse
die acht wichtigsten Sachversicherungszweige besonders
aufgefiihrt.



Fntwurf vom 18. November 1907. Formular L 1.

Gewinn- und Verlustrechnung

fiir das Geschiiftsjahr 1Y der

A. Einnahmen.

1. Ubertriige aus dem Vorjahre: 1. Vortrag aus
dem Uberschuss. — 2. Priimienreserven nach Abzug
der Anteile der Riickversicherer., — 3. Priimieniiber-
triige nach Abzug der Anteile der Riickversicherer.

4. Reserven fiiv schwebende Versicherungsfillle und
nicht abgehobene Riickkaufswerte nach Abzug der

Anteile der Riickversicherer. — 5. Gewinnreserven
der Versicherten. (Zuwachs aus dem Uberschuss des
Vorjahrs ... ) — 6. Sonstige Reserven und Riicklagen.

(Zuwachs aus dem Uberschuss des Yorjahrs . . ..)

LI, Primieneinnahme: 1. Kapitalversicherungen auf
den Todesfall (einschl. ,gemischte Versicherungen*).
(Ab: Anteil der Riickversicherer.) — 2, Kapitalversiche-
rungen auf den Lebensfall. (Ab: Anteil der Riickver-

sicherer.) — 3. Rentenversicherungen. (Ab: Anteil der
Riickversicherer.) — 4. Sonstige Versicherungen (ein-

gehliesslich kleine Versicherungen“). (Ab: Anteil der
Riickversicherer.)

[11. Police- und Aufnahmegebiihren.

1V. Kapitalertrige: 1. Zinsen aus Hypotheken-
darlehen. — 2. Zinsen aus Wertpapieren. — 3. Zinsen
aus Policedarlehen. — <. Darlehens- und Escompte-
sinsen sowie Zinsen von Einlagen bei Kreditinstituten
und Sparkassen. — 5. Reinertrag aus Grundbesitz (Rea-
litiiten). (Eliervon ab: Die Zinsen fiir die auf dem Grund-
besitze lastenden Hypotheken und Girundschulden.)
6. Sonstige Kapitalertrige.
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V. Gewinn aus Kapitalanlagen: 1. Kursgewinn:
) buchmissiger; b) realisierter. — 2. Sonstiger Ge-
winn (aus Grundstiicksveriusserungen, Hypothekenpro-
visionen u. 5. w.).

VI. Sonstige Einnahmen (unter besonderer Angabe
grosserer Posten): 1. — 2.

(Fesamternnahmen.

B. Ausgaben.

1. Zahlungen aus Versicherungsfillen: 1. Kapital-
versicherungen auf den Todesfall (einschl. . gemischte
Versicherungen). (Ab: Anteil der Riickversicherer.) —
2. Kapitalversicherungen auf den Lebensfall. (Ab: An-
teil der Riickversicherer.) — 8. Rentenversicherungen.
(Ab: Anteil der Riickversicherer.) — 4. Sonstige Ver-
sicherungen (cinschl, ,kleine Versicherungen®). (Ab:
Anteil der Riickversicherer.)

I1. Zahlungen fiir Riickkiufe. (Ab: Anteil der

Riickversicherer.)

III. 1. Reserven fiir schwebende Versicherungsfiille:
«) Kapitalversicherungen auf den Todesfall (einschl.
,gemischte Versicherungen®). (Ab: Anteil der Riickver-
sicherer.) 0) Kapitalversicherungen auf den Lebensfall.
(Ab: Anteil der Riickversicherer.) ¢) Rentenversiche-
rungen. (Ab: Anteil der Riickversicherer.) d) Sonstige
Versicherungen (einschl. ,kleine Versicherungen®). (Ab:
Anteil der Riickversicherer.) — 2. Reserven fiir Riick-
kiwfe. (Ab: Anteil der Riickversicherer.)

IV. Den Versicherten ausbezahlie, gutgeschriebene
oder verrechmete (ewinnanteile: 1. Aus neuen Bereit-
stellungen. — 2. Aus frithern Bereitstellungen.
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V. Stewern und Policestempel.

VI Verwaltungskosten (netto): 1. Abschlusspro-
visionen. — 2. Inkassoprovisionen. — 3. Sonstige
Kosten des Aussendienstes. — 4. Arztkosten. —

5. Sonstige Verwaltungskosten.

VII. Abschreibungen auf: 1. Organisationskosten.
__ 9. Abschlussprovisionen. — 3. Grundbesitz (Reali-
titen). — 4. Inventar. — 5. Forderungen. — 6.
Sonstige Aktiven.

VIII. Verlust aus Kapitalanlagen: 1. Kursver-
lust: @) buchmiissiger; o) realisiorter. — 2. Sonstiger
Verlust.

IX. Primienreserven fitr selbstabgeschlossene wund
in Riickdeclkung iibernommene Versicherungen : 1. Ka-
pitalversicherungen auf den Todesfall (einschl. ,gemischte
Versicherungen®). (Ab: Anteil der Riickversicherer.) —
2. Kapitalversicherungen auf den Lebensfall. (Ab: An-
teil der Riickversicherer.) — 3. Rentenversicherungen.
(Ab: Anteil der Riickversicherer.) -~ 4. Sonstige Ver-
sicherungen (einschl. . kleine Versicherungen®). (Ab:
Anteil der Riickversicherer.)

X. Pramieniibertrige fiir selbstabgeschlossene und
in Riickdeckung iibernommene Versicherungen: 1. Ka-
pitalversicherungen auf denTodesfall (einschl. ,gemischte
Versicherungen®). (Ab: Anteil der Riickversicherer.) —
2. Kapitalversicherungen auf den Lebensfall. (Ab: An-
teil der Riickversicherer.) — 3. Rentenversicherungen.
(Ab: Anteil der Riickversicherer.) — 4. Sonstige Ver-
sicherungen (einschl. ,kleine Versicherungen®). (Ab:
Anteil der Riickversicherer.)

" XI. Gewinnreserven der Versicherten.

XII. Sonstige Reserven und Riicklagen.
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XIII. Sonstige Ausgabent) (unter besonderer An-
gabe grosserer Posten): 1. — 2.

Gesamtausgaben.

C. Abschluss.

Gesamteinnahmen. — Gesamtausgaben. — Uber-
schuss der Finnahmen. -~ Uberschuss der Ausgaben.

D. Verwendung des Uberschusses.

1. An den Reservefonds.

II. An die sonstigen Reserven.

LIl An die Aktiondre oder Garanten.

LV. Tantiemen an: 1. Vorstand?). — 2. Auf-
sichtsrat®). — 3. Sonstige Personen.

V. Gewinnanteile an die Versicherten und zwar:
1. Zur Auszahlung. — 2. An die Gewinnreserven.

VI. Sonstige Verwendungen.
VIL. Vortray auf neue Rechnuny.
Gesamtbetrag.

Formular L 2.

Bilanz
fitr den Schluss des Geschiiftsjahres 19 der ...

Hierzu besondere Nachweisungen A bis D.

A. Aktiva.

I. Weehsel oder Sehuldscheine der Aktitondire oder
Garanten.

"y Kin etwaiger Vortrag aus dem Verlust ist auf besonderer
Zeile einzutragen.

%y Osterreich: Verwaltungsrat. Schweiz: Vorstand (Direktion).

%) Schweiz: Aufsichtsrat (Verwaltungsrat). :
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[T. Burer Kassenbestand.

IT1. Grundbesitz (Realititen). — Ab: Hypotheken
und Grundschulden.

IV. Hypotheken.

V. Schuldforderungen gegen iffentliche  Korper-
schaften.

VI. Wertpapiere.

VIL Darlehen auf Wertpapiere n. s. .

VIII. Darlehen und Vorauszahlungen auf Policen.

IX. Kauwtionsdarlehen an Versicherte.

X. Wechsel.

XI. Guthaben: 1. bei Bankhiiusern, Sparkassen

w. 5. w. — 2. bei Riickversicherern, —— 3. bei anderen
Versicherungsunternchmungen. — 4. bhei

X1 Zinsen und Mieten: 1. im folgenden Jahre
tillige, anteilig auf das Rechnungsjahr cntfallende:
a) aus Wertpapicren; ) sonstige. — 2. riickstindige.

XIILY: 1. — 2.

XIV.H: 1. — 2.

XV.%: . ...

X VI Ausstiinde bei Agenten und Versicherten,
darunter ... awf Antrag befristete Primien.

NV Inventur.

1 2) %) Zur Aufnahme anderweitiger von der Aufsichtsbehorde
. vl

vorgeschriebener Aktiva 2 D.: )

v Csterreich : onds der Uberlebensassociationen mit garan-
tiertem Minimalergebnisse.  Sehwesz: Nacktes Kigentum,

3y Osterreich: 'onds der [Uberlebensassociationen mit nicht

ni Tagp /o e T 2 Lhaee N

garantiertem Minimalergebnisse. .s_r,/m.(‘/,-. Nutmumuuggm |

M Dewtschland und Sehweeiz : Gestundete Priamien. Osterreich :
Noch zu tilgender Vortrag der Abschlussprovisionen.
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XVIIL. Noch zu tilgender Vortrag der Orgamni-
sations-(Linrichtungs-) Kosten.

XIX. Sounstige Aktiva (unter besonderer Angabe
grosserer Posten): 1. — 2.

XX. Verlust.

Gresamtbetray.

B. Passiva.

1. Alktien- oder Garantie-Kapital.

I1. Reservefonds (....).

LII. Priamienreserven in eigner Verwaltung und Ver-
wahrung : 1. Primienreserven fiir selbst abgeschlossene
und in Riickdeckung iibernommene Versicherungen (ab-
ziiglich der Anteile der Riickversicherer). — 2. Hierzu:
die in cigner Verwaltung behaltene Primienreserve fiiv
in Riickdeckung gegebene Anteile. — Sa. III, 1 u. 2. —
3. Hiervon ab: die in Verwaltung des Erstversicherers
oder der retrozedierenden Gresellschaft verbliebene Prii-
mienreserve fitr {ibernommene Ritckversicherungen in
cigner Rechnung. - Bleibt Primienreserve in Yerwal-
tung und Yerwahrung der Cresellschaft.

LV, Priimieniibertrige nach Abzug der Anteile der
Riickversicherer.

V. Reserven fiir schiebende Versicherungsfiille nach
Abzuy der Anteile der Riickversicherer.

VI. Reserven fiir Riicklkiinfe nach Abzug der An-
teile der Riickversicherer.

VILYy:

VIITY):

) Zur Aufnahme anderweitiger von der Autsichtsheharde
vorgeschriebener Passiva.
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[X. Sonstige Ieserven: 1. Grundstiickreserve (Ab-
schreibungen). — 2. Reserve fiir Kursschwankungen. —

¥

3. (tewinnreserven der Versicherten. — 4. — 5. — 6.
X. Guthaben anderer Versicherungsunternehmungen.
XI. Kautionen in barem Gelde.
XI1I. Sonstige Passiva (unter besondercr Angabe
arosserer Posten): 1. — 2.
XI1I. Gewinn.
Gesamtbetragy.

Nachweisung A zur Bilan:.

Geschiiftsjahr 19

Nachweisung der Grundstiicke (Realititen).
(IIT der Aktiva der Bilanz.)

[. Bezeichnung der einzelnen Grundstiicke (Realitiiten).
2. Buchwert am Schlusse des Vorjahrs.

3. Verbesserungen im Laufe des Geschiftsjahrs.
4. Zusammen (Sp. 2 und Sp. 3).
d. Abschreibungen.

6. Buchwert am Schlusse des Geschiiftsjahes (Sp. 4
weniger Sp. 5).
Bei steuerfreien Grundstiicken (Realitiiten) fernere
Dauer der Steuerfreiheit.
S, Brutto-Jahres-Hrtrignis.
9. Steuern, Gebithren, Verwaltungsspesen, laufende
Reparaturen . s. W,
Notto-Frtrignis :
L0. Betrag (Sp. 8 weniger Sp. 9).
i B ln Prozenten des Buchwerts.
12, Auf dem Grundstiick (Realitiit) lastende Hypotheken.
3. Zinsfuss der Ilﬁ.\'|mtlmk(‘nﬂchul(lnu.

-1

[4. Bemerkungen.



Nachweisung B zur Bian:z.

Greschiiftgjahr 19,

Nachweisung der Hypotheken.
(IV der Aktiva der Bilanz.)

[. Laufende Nummer des Hypothekenregisters der
Gesellschaft.

2. Nichste Anderungen im Geschiiftsjahr ... .").

3. Angabe der cinzelnen  belichenen  Greundstiicke
(Realitiiten).

4. Wert der belichenen Grundstiicke nach den der
Beleihung zu Grunde liegenden Taxen.

5. Dem Hypothekardarlehen der Anstalt vorangehende
Lasten.

6. Ausgelichener Betrag.

(. Zinsfuss des Darlehens.

8. Bemerkungen.

Nachweisung U zur Bilan:.

Geschiiftsjahr 19 . .

Nachweisung der Wertpapiere.
(VI der Aktiva der Bilanz.)

Bemerkungen. Die Wertpapicre sollen nach folgenden Haupt-
gattungen geordnet werden: 1. Staatsanleihen; 2. staatlich garan-
tievte Anleihen; 3. Andere offentliche Anleihen; 4. Plandbriefe
1. 8. w.; 5. Obligationen von Banken, Kisenbahnen und anderen
industriellen Unternehmungen; 6. Aktien von Banken, Kisenbahnen
und anderen industriellen Unternchmungen; 7. Sonstige Wert-
papiere.

Y Tiir Eintragungen der Aufsichtsbehdrden bestimmt.
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Fortlaufende Nummer.
(fenaue Bezeichnung der Wertpapiere nach Gat-
tungen geordnet.
Zinsfuss %/o.
Zinsenfilligk eitstermin.
Nennwert in Originalwihrung der Papicre:
Bestand am Schlusse des Vorjahrs.
Zugang 1m (teschiiftsjahre.
Abgang im Geschiiftsjahre.
Bestand am Schlusse des Geschiiftsjahrs.
Nennwert nach der Wihrung des Heimatstaats
der Gtesellschaft:
I"ester Umrechnungssatz.
Bestand am Schlusse des Goeschiiftsjahrs.
Anschaftungswert  fiie den Bestand  am Schlusse
des Geschiiftsjahes :
Kurs ) (netto) “/o.
Betrag.
Kurswert fitr den Bestand am Schlusse des Ge-
schitftsjahrs
Kurs ') (netto) /.
Betrag.
Bilanzwert fiir den Bestand am Schlusse des Ge-
schiiftsjahrs

Kurs ) (netto) .

Boetrag.
Bilanzwert in . ... Al Umrechnungssatz ist an-
gesetzat ¥)

O In den Kurs (Spalten Lo 15 und 15) sind Unkosten und

Stiickzinsen nicht einzuvechnen. Die IKurswerte sind nachzuweisen.

2) Spalte 17 ist summarisch nach Haupteattungen auszufiillen.
1
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Nachweisuny D zur Bilangz,

Greschiiftsjahr 19
Nachweisung der auf Wertpapiere u. s. w. gewihrten Darlehen.
(VII der Aktiva der Bilanz.)

Belichene Wertpapiere u. s. w. nach (fattungen
geordnet :

l. Genaue Bemichmmg.

2. Zinfuss %.

3. Nennwert.

4. Nettokurs am Schlusse des Geschiiftsjahrs.
Darlehens-

B. Betrag.

6. Zinsfuss %/o.

7. Jihrlicher Zinsertrag.

Formular L 3.

(xeschiiftsjahr 19

Gewinnverteilung und Bewegung der Gewinn-
reserven der Versicherten.

Gewlnnplan

Nach Gewinnplinen getrennt.
L | Summe

L. Stand der Gewinnreserven am
Schlusse des Vorjahrs

2. Uberweisung aus dem Uber-
schusse des Vorjahes

3. Zinszuschreibungen . .

4. Ubertragungen von anderen
Gewinnplinen .

5. Sonstige Uberweisungen . . | |

6. Swmme (Ziffer 1 bis 5)
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Nach Gewinnpldnen getrennt. _ Gewlnnplan
|

Samme

Hiervon wurden : ’

(. verteilt (gemiiss der Angabe !
unter Ziffer ) . . . . . |
S. nach anderen Gewinnplinen |
iibertragen . " |

9, Summe (Ziffer 7 und 8) |
10. Stand der Gewinnreserven wm ,:
Schlusse des Geschiiftsjahrs |

11. Zur Verteilung an die einzelnen
Versicherten standen zur Vey- - *
figuny . . . . . .

Die Verteilung erfolygte :

12. durch Barzahlung .

13. durch Anrechnung an die Prii-

.

mie des Gieschiftsjahrs

14. durch Verrechnung als Priimien
fiir Zusatzversicherungen
5. durch Gutschrift & conto des

einzelnen Versicherten . :
I6. durch Riickstellung fiir nicht
abgehobene Grewinnanteile
7. Swmme (Zifter 12 bis 16).
|8, Unverteilter Rest (Ziffer 11
weniger 17)

1Y, Aus den (fewinnreserven i -
den an die einzelnen Versicher- ‘

ten auf spitere Jahve diber- |
wiesen (als Dividende erkliirt) | ‘

\

‘

Bemerkuny.  Auf der Rickseite dieses Formulavs ist fiir
ieden Gewinnplan gesondert anzugeben: 1. ob die verfallenen
Dividenden den Gewinnreserven verblieben oder in den Jahres-
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iiberschuss der Gesellschatt getlossen sind, oder andere Verwen-
dung als Aktionirdividenden, Tantiemen w. s. w. gefunden haben :
2. wieviel vom Hundert der fir den fraglichen Gewinnplan in
Betracht kommenden Verteilungsmassstibe auf” die einzelne Ver-
sicherung wewihrt werden sollen. Auch ist die Gesamtsumme der
dividendenberechtigten Jahrespramien, Primienreserve, Zuschlige
w8, w. mitzuteilen. Die Grundsiitze fir die Verteilung sind kury
zit erliintern: 3. das Jahr, in welchem die l"fberweisung der
Dividende (Dividendenerklirung) erfolgte, bezw. welche etwaige
Verinderung die seinerzeitige Dividendenerklirung inzwischen er-
fahven hat (Ziffer 11):; 1. das Jahr, fiiv welches Dividenden
itherwiesen wurden (Zitfer 19).

Formular L4.

——

(reschiiftsjahr 19

Ubersicht iiber die sonstigen Reserven
und Riicklagen.

Zu 1 Ziffer 6 der Kinnahmen und XII der Ausgaben.

Fmthilt folgende 10 Lingsspalten:

I. Art und Bezeichnung,
2. Bestand am Schlusse des Vorjahrs,
Zuwachs im Geschiittsjahr :
8. Aus Uberschiissen des Vorjahrs,
4. Aus Zinscn.
5. An sonstigen Betriigen.
6. Zusammen.
7. Summe (Sp. 2 und Sp. 6).
Abgang im Geschiiftsjahr.
9. Bestand am Schlusse des Geschiitesjahrs.

10. Bemerkungen.
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Formular L5.

Geschiiftsjahr 19 .

Nachweisung der Verwaltungskosten.

Mit Ausnahme von 1 a) und 15) anzugeben nach

folgenden 4 Spalten: Insgesamt (brutto). — Anteil der
Riickversicherer. — Ifiir cigne Rechnung. — Darunter

fiir in Riickdeckung iibernommene Versicherungen.

[. Abschlussprovisionen: @) fiir Versicherungen
mit einmaliger Priimienzahlung. — 4) fiiv Versiche-
rungen mit laufender Priimienzahlung.

3

2. Inkasso-Provisionen.

3. Sonstige Kosten des Aussendienstes: a) Reise-
kosten der auswiirtigen Geschiiftsstellen. — ) Gehiilter
und Remunerationen der auswiirtigen (feschiiftsstellen.

¢) Allgemeine Bureaukosten der auswiirtigen Ge-
schitftsstellen,

4. Arvzthonorare.

n, Sonstige Verwaltungskosten: a) Reisekosten der
Direktionsheamten. - - ) Druckkosten fiir Veroffent-
lichungen, Anzeigen, Agitationssehriften. — ¢) Prozess-
kosten. d) Gehiillter und Remunerationen der Di-
roktionsheamten. — ¢) Allgemeine Bureaukosten der

% 1 ) | 1o 1 £ 100
Direktion. /) [Portl. o) Sonstig ,L\mgajlwn.

Zusammeoen.
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Formular Ls.

Lebensversicherungsgeschift nach
Versicherungsarten
fiir den Schluss des Geschiftsjahres 19 .

Enthiilt folgende 16 Lingsspalten:
L. Versicherungsarten.
Direktes Greschiift.
Mit Gewinnbeteiligung.
2. Zahl der Policen.
3. Versicherungssumme,
4, Jahresbruttopriimien.
Ohne Gewinnbeteiligung.
5. Zahl der Policen.
6. Versicherungssumme.
7. Jahresbruttoprimien.
[nsgesamt,.
8. Zahl der Policen.
9. Versicherungssumme,
10. Jahresbruttoprimien.
Versicherungssumme #),
11. InRiickdeckung iibernommenc Versicherungen.
12, Insgesamt (Sp. 9 und 11).
13. Hiervon in Riickdeckung gegeben.
14. Netto (Sp. 12-—13).
Priimiencinnahme aus Versicherungen, die im Rech-
nungsjahr abgeschlossen wurden 1) 2).
15. Mit jihrlichen Priamien.
16. Mit cinmaligen Priimien.

1) (sterreichische Gesellschaften verrechnen fir dic im Rech-
nungsjahr abgeschlossenen Versicherungen: _
in Spalte 15: die Jahrespramien von Versicherungen mit |au-
fender Primienzahlung;
in Spalte 16: die einmaligen Primien.
?) Es geniigt die Angabe der Zahlen nur fir die Haupt-
gruppen (A, B, C und D, vergl. nachstehend), eine Trennung nach
Unterabteilungen ist nicht erforderlich.
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Versicherungsarten (Spalte 1):
I. Grosse Versicherung.

A. Kapitalversicherungen auf den Todesfall (ein-
schliesslich Gtemischte Versicherungen “): 1. Auf

lebenszeit. - 2. Abgekiirzte (einschliesslich der Ver-
sicherungen mit festem Auszahlungstermine). —— 3.

(Tbrige (einschliesslich der Versicherungen auf mehr
als ein Leben). — A. Zusammen.

B. Kapitalversicherungen auf den Lebensfall (ein-
schliesslich der Kapital-Sparversicherungen).

C'. Rentenversicherungen : 1. I'illige. — 2. Auf-
geschobene” (einschliesslich  der Uberlebensrenten). —
3. Invalidititsrenten (einschliesslich der Invaliditiits-

Zusatzversicherungen). - €. Zusammen.

D. Sounstige  Versicherungen: @) Gegenversiche-
rungen. -— b) Zeichnerversicherungen ). — ¢) Kranken-
versicherungen. — «)

Il. Kleine Versicherung.

A. Volksversicherung: 1. Auf Lebenszeit. — 2.
Abgekiivzte. — 3. Kinderversicherung. — A. Zusammen.

B. Sonstige Versicherungen.
Formular L7.
(teschiiftsjahr 1Y
Bewegung des Versicherungsbestandes.

[inthilt folgende 17 Liingsspalten :

Grosse Versicherung.
1 i 4N ’
Kapita]vermvhnrungcn auf den Todesfall.
y Als Znsatz zur Versicherung auf den Lebenstall.  Sie
sewihrleistet die Befreiung von der Primienzahlung im Todesfalle
o) i b 2} }

des Versicherungsnehmers.



Auf Lebenszeit u. s, w. (vgl. Formular Lig [ A |
und 3). 2. Policen. — 3. Summen.

Abgekiirzte (einschliesslich der Versicherungen mit
festem Auszahlungstermine) (vgl. Formular [

LA 2). 4. Policen. — 5. Summen.
Kapitalversicherungen auf den Lebensfall (vgl. For-
mular L I B). 6. Policen, — 7. Summen.

Rentenversicherungen.
[illige und aufgeschobene (vgl. Formular Lie LC

1 und 2). 8. Policen. — 9. Renten.
[nvalidititsrenten (vergl. Kormular L 1C 3).
0. Policen. — 11. Renten.

Sonstige Versicherungen ohne Gegen- und Zeichner-
versicherung (vgl. Formular 1.5 1 D). 12. Policen,
- 13. Summen,
Kleine Versicherung.
Volksversicherung (vgl. Formular Li¢ II A). 14. Po-
licen. —— 15. Summen.
Sonstige Versicherungen (vgl. Formular L« 11 B).

(6. Policen. — 17. Summen,

Spalte 1 enthiilt : ‘

1. Selbst abgeschlossene Versicherungen: Neue An-
trige cinschliesslich der unerledigt aus dem Vorjahr
itbernommenen. - Davon wurden abgewiesen. - Auf
das folgende Jahe itbertragen.

Neue Abschliisse. ——  Wiederinkraftsetzung erlo-
schener Policen. — Erhdhung der Versicherungssumme
durch Dividenden. — Umwandlungen und Ubertra-
gungen. — Gesamter Zugang. - Dazu Bestand an
Ende des Vorjahrs. — Zusammen.

Abgang durch: Tod. — Ablauf. — Umwandlungen
und Ubertragungen. —— Reduktion. — Riickkauf. —
Verfall, Verzicht. — Nichteinlosung der Police. .
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(tesamter Abgang. — Bestand am Ende des Jahres. —
Davon waren viickversichert.

1. In Riickdeckuny iibernommene Versicherungen :

Bostand am Ende des Vorjahrs, — Zugang. — Ab-
gang. - Bestand am Ende des Berichtsjahrs. — Da-

von waren riickversichert.

TII. Gesamter Bestund an selbstabgeschlossenen
wnd in Riickdeckung iibernommenen Versicherungen :
Am Ende des Vorjahrs. - Am Ende des Berichts-
jahrs. — Davon waren riickversichert.

IV, Gesamlter Destund awf eigne Rechnung: Am
Ende des Vorjahrs, —  Am EKnde des Berichtsjahrs.

Formular L8.
Greschiftsjahr 19

Ubersicht des direkten I.ebensversicherungs-
geschifts nach Lindern und Darstellung des
Riickversicherungsgeschifts.

inthiilt folgende 12 Lingsspalten :
[. Land.
Versicherungsbestand am Knde des Berichtsjahrs.
Zahl der Policen.
2. Kapitalversicherung.
3. Rentenversicherung.
4. Versichertes Kapital.
5. Versicherte Jahresvente.
Kinnahmen aus Primien im Beriehtsjahre (Lo A ).
6. Kapitalversicherung.
7. Rentenversicherung.
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Zahlungen ftiir Versicherungsleistungen und  vorzeitig
aufgelste Versicherungen (L, B 1 und 11).
8. Kapitalversicherung.
9. Rentenversicherung.
Primienreserven ecinschliesslich Primientibertrige (L,
Bix und x).
10. Kapitalversicherung.
1. Rentenversicherung.
12. Nennwert der im Auslande hinterlegten Werte.
(Spalte 1.)
Land : Deutsches Reich. - Osterreich. -~ Schweiz.
Ungarn. — Andere Linder.
Direkt abgeschlossene Versicherungen insgesamt.
— Ab: Riickversicherungen. — Verbleiben fiir eigne
Rechnung.
[n Riickversicherung iibernommen. — Ab: Retro-
zessionen. — Yerbleiben fiir eigne Rechnungen. — Ge-
samtes Versicherungsgeschiift auf cigne Rechnung.

Formular L 9.

(reschiiftsjahr 19

Nachweisungen zur Bildung der
Pramienreserven
(fiir das Gesamtgeschift und fiir die in Riickdeckung
gegebenen Anteile getrennt auszufertigen).
Das Formular ist fiiv die verschiedenen Rechnungsgrundlagen
getrennt aufzustellen.
1. Primicnreserve (cinschliesslich der  Primien-
iibertriige) zu Anfang des Greschiiftsjahrs fiir den ver-
sicherten Betrag von  Kapital. -—— von  Jahresrente.



2. Nettopriimie des Jahres (Nettobetrag zur Kin-
nahme-Position 1T der Gewinn- und Verlustrechnung).
3. Priimienreserve-Zuwachs durech Umwandlung.

4. Aus der Priimienreserve wurden frei: @) durch

Tod. — b) durch Killigkeit der Versicherungssuime.
o ) durch Verfall. — ) durch Riickkauf. — ¢) durch
Reduktion und Umwandlung., — Zusammen.

5. Primienreserve (einschliesslich der  Priimien-
iibertrige) am Schlusse des Rechnungsjahrs fiiv den ver-
sicherten Betrag von  Kapital. - von  Jahresvente.

6. Priimienreserve in cigner Verwahrung und Ver-
waltung.

Formular L 10.

(teschiiftsjahr 19,

Finanzielles Ergebnis aus der Sterblichkeit.

Das Formular ist fiir die verschiedenen Rechnungsgrundlagen
getrennt aufzustellen.

A. Kapitalversicherungen auf den Todesfall.

s wurden im Geschiiftsjahre 19 fiiv Todestille
cozahlt oder zuriickgestellt (einschliesslich der in Riick-
o T .
deckung gegebenen Summen).

I8 standen zur Verfiigung: 1. Die Pramienreserven
der durch Tod erloschenen Versicherungen. — 2. Die
Risikopriimien siimtlicher Kapitalversicherungen auf den
Todesfall. — 3. Die Vergiitungen der Riickversicherer
fiir die durch Tod erloschenen Versicherungen.

Fowinn : s :
Der gl aus dev Sterblichkeit betrug hiernach.

Yerlust
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B. Fillige Rentenversicherungen.

Es hiitten an Primienreserven im Geschiiftsjahre
19 dureh Todesfille frei werden sollen (ausschliesslich
der in Riickdeckung gegebenen Renten).

Es sind in Wirklichkeit an Primienreserve der
durch Tod ecrloschenen Versicherungen frei geworden.

Gewinn

Der -
Yerlust

aus der Sterblichkeit betrug hiernach.



	Die internationalen Formularentwürfe für die Rechnungslegung der privaten  Versicherungsunternehmungen

